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FÜR DEN GEMEINDEFREIEN BEZIRK LOHHEIDE 
 
 Herausgeber:     Der Bezirksvorsteher 
 
 
 
 
 
       
     
      

Sprechstunden des Gemeindefreien Bezirk Lohheide  
 

Montag bis Freitag   8.00 Uhr – 12.00 Uhr 
Montag 14.00 Uhr – 16.00 Uhr 
Donnerstag 14.00 Uhr – 17.00 Uhr 

 
Außerhalb der angegebenen Zeiten nur nach entsprechender Vereinbarung mit dem zuständigen Sach-
bearbeiter. 

 
Durchwahlverzeichnis des Gemeindefreien Bezirks Loh heide  

 

Kommissarischer 
Bezirksvorsteher  
 

: Herr Köster 
. 

Tel.:    0 50 51 / 98 67 - 11 
Mobil:  01 62 / 2 12 08 44 
E-Mail: hillrich.koester.loh@lkcelle.de 

Vorzimmer : Frau Salzmann Tel.:    0 50 51 / 98 67 - 10 
E-Mail: angelika.salzmann.loh@lkcelle.de 

Steuern, Finanzen : Herr Witthöft Tel.:    0 50 51 / 98 67 - 12 
E-Mail: carsten.witthoeft.loh@lkcelle.de 

Sozialamt, Rentenangelegenheiten : Frau Danger Tel.:    0 50 51 / 98 67 - 13 
E-Mail: anja.danger.loh@lkcelle.de 

Meldeamt, Ordnungsamt : Frau Gruel Tel.:    0 50 51 / 98 67 - 14 
E-Mail: helga.gruel.loh@lkcelle.de 

Bauamt : Herr Reinhold Tel.:    0 50 51 / 98 67 – 15 
Mobil:  01 62 / 2 12 08 45 
E-Mail: thorsten.reinhold.loh@lkcelle.de 

Bezirkskasse : Frau Meyer Tel.:    0 50 51 / 98 67 - 16 
E-Mail: bettina.meyer.loh@lkcelle.de 

FAX :  Tel.: 0 50 51 / 98 67 - 30 
Grundschule 
FAX 

: Frau Budde Tel.: 0 50 51 / 97 00 07 
Fax: 0 50 51 / 97 00 08 
E-Mail: gslohheide@t-online.de 

Ev.-luth. Kindergarten : Frau Schieler Tel.: 0 50 51 / 35 58 
E-Mail: sigrid.schieler@evlka.de 

Bauhof :  Tel.: 50 51 / 20 37 
Kläranlage : Herr Gehle oder 

Herr Witthöft 
 

Tel.: 0 50 51 / 55 21 
Mobil: 01 62 / 2 12 08 41    
E-Mail: KA-Bergen-Hohne@t-online.de 

Gemeindebrandmeister : Herr Hilpert Tel.: 0 50 51 / 40 53 
Feuerwehrgerätehaus :  Tel.: 0 50 51 / 76 55 
Störungsdienst Wasserversorgung :  Tel.: 0 51 62 / 96 02 31 
Störungsdienst Abwasser :  Tel.: 0 50 51 / 55 21 
Schiedsperson : Herr Ahrens Tel.: 05051 / 63 22   Waldweg 8 
Stellv. Schiedsperson : Frau Baillie Tel.: 05051 / 65 61   Ostpreußenweg 14
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Bundesanstalt für Immobilienaufgaben  
 
Für den Gemeindefreien Bezirk Lohheide ist die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Nebenstelle 
Hannover, Möckernstr. 30, 30163 Hannover zuständig. 
 

�  Herr Ohliger   0511 – 6744-254 
�  Frau Rothenburg  0511 – 6744-152 
�  Fax-Nr. für alle  0511 – 6744-250 

 
Meldung von baulichen Mängeln 
 

�  Frau Hillebrecht  0511 – 6744-207 
 

Ansprechpartner für gewerbliche Liegenschaften ist 
 
 Frau Schmidt-Hager  0511 – 6744-216 
 Fax-Nr.    0511 – 6744-250 
 
Ansprechpartner für den Verkauf der bundeseigenen Wohnungen ist Herr Apelt, 05191 – 933-132. 
 

Sprechstunden des Landkreises Celle  
 
Für den Publikumsverkehr ist die Kreisverwaltung zu folgenden Zeiten geöffnet: 
Montag – Mittwoch 8.00 - 16.00 Uhr 
Donnerstag 8.00 - 17.00 Uhr und 
Freitag  8.00 - 13.00 Uhr 
 
Internet-Adresse: www.landkreis-celle.de  
 
Der Kreisjägermeister  ist jeden ersten Mittwoch im Monat von 9.00 – 16.00 Uhr in der Trift 26 B, 
Zimmer 09 (Tel. 05141-916276) zu sprechen. 
 
Der für den Bereich des Gemeindefreien Bezirks Lohheide zuständige Kreisnaturschutzbeauf-
tragte (Herr Kühl) ist montags von 14.00 – 16.00 Uhr in der Trift 28, Raum 1.10 (Tel. 05141-
916495) zu sprechen. 
 

Bekanntmachung über gefundene Gegenstände  
 

Folgende Gegenstände sind als gefunden hier abgeliefert worden: 
 
Nr. des FV Fundsache Tag des Fundes Meldefrist   
 
Außerdem wurden diverse Schlüssel (Einzel oder im Bund) abgegeben. 
 

Bücherei in der Grundschule  
 

Die Bücherei des Gemeindefreien Bezirks Lohheide ist jeden Donnerstag von 17.00 – 19.00 Uhr 
geöffnet.  
Die Benutzungsordnung liegt in der Bücherei, aber auch im Verwaltungsgebäude des Gemeinde-
freien Bezirks (Zimmer 8) zur allgemeinen Einsichtnahme aus. 
Viele neue Bücher können wieder ausgeliehen werden. Das Sortiment wird in regelmäßigen Ab-
ständen durch Neuerscheinungen erweitert. 
Im übrigen wird darum gebeten, Bücher spätestens zum Ablauf der vorgeschriebenen Leihfrist von 3 
Wochen zurückzugeben oder bei Frau Mirow bzw. Frau Salzmann einen Verlängerungsantrag zu  
stellen. 

Sozialstation in Bergen 
Krankenpflege, Haus- und Familienpflege, Altenpflege für den Bereich der Stadt Bergen und des Gemeindefreien Bezirks 

Lohheide. 
Telefon 05051 - 910237 
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Nachtragshaushaltssatzung  
 

2. Nachtragshaushaltssatzung des Gemeindefreien Bezirks Lohheide für das Haushaltsjahr 2009 
 
Aufgrund der §§ 4 (2) und 8 (2) der Verordnung über die Verwaltung gemeindefreier Gebiete vom 
15.07.1958 (Nds. GVBl. S.162), geändert durch Verordnung vom 04.12.1996 (Nds. GVBl. S. 517), in 
Verbindung des § 87 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat die Einwohnervertretung des 
Gemeindefreien Bezirks Lohheide in der Sitzung am 08.12.2009 folgende Nachtragshaushaltssat-
zung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 
 

 die bisheri-
gen festge-
setzten Ge-

samt-beträge 

erhöht 
um 

vermindert 
um 

und damit der 
Gesamtbetrag 
des Haushalts-

plans ein-
schließlich der 
Nachträge fest-

gesetzt auf 
     
 -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 

1 2 3 4 5 
Ergebnishaushalt     
ordentliche Erträge 1.617.100 525.000 337.700 1.804.400 
ordentliche Aufwendungen 1.617.100 310.900 123.600 1.804.400 
außerordentliche Erträge 1.800 60.500 0 62.300 
außerordentliche Aufwendungen 1.800 61.000 500 62.300 
Finanzhaushalt     
Einzahlungen aus laufender Ver-
waltungstätigkeit 

1.340.800 239.700 64.900 1.515.600 

Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 

1.270.900 150.200 5.700 1.415.400 

Einzahlungen für Investitionstä-
tigkeit 

120.500 351.100 102.800 368.800 

Auszahlungen für Investitionstä-
tigkeit 

376.200 620.700 226.500 770.400 

Einzahlungen für Finanzierungs-
tätigkeit 

0 0 0 0 

Auszahlungen für Finanzierungs-
tätigkeit 

7.800 0 0 7.800 

Nachrichtlich     
Gesamtbetrag der Einzahlungen 
des Finanzhaushalts 

1.461.300 590.800 167.700 1.884.400 

Gesamtbetrag der Auszahlungen 
des Finanzhaushalts 

1.654.900 770.900 232.200 2.193.600 

 
§ 2 

 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 
Liquiditätskredite werden nicht beansprucht. 
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§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden nicht geändert 
 
Steuerart erhöht 

um v. H. 
vermindert 
um v. H. 

gegenüber 
bisher v. H. 

auf nunmehr 
v. H. 

1 2 3 4 5 
1.1 Grundsteuer A 0 0 300 300 
1.2 Grundsteuer B 0 0 300 300 
2.   Gewerbesteuer 0 0 310 310 
 

§ 6 
 
Die Wertgrenze in Höhe von 10.000 Euro für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen, 
die gemäß § 4  Abs. 6 GemHKVO einzeln darzustellen sind, wird nicht geändert. 
 
       
  L.S.     gez. Köster 
 
Lohheide , 08.12.2009       m.W.d.G.B. 
Ort  Datum der Ausfertigung  Der Bezirksvorsteher 
 

Bekannmachung der Nachtragshaushaltssatzung  
 

Die vorstehende 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 86 Abs. 2 Satz 3 NGO nach der Bekanntmachung der Haushaltssat-
zung an sieben Tagen zur Einsichtnahme im Verwaltungsgebäude des Gemeindefreien Bezirks 
Lohheide in Hasselhorst, Kirchweg 8, Zimmer 10, während der Öfnungszeiten öffentlich aus. 
 
  L.S.          gez. Köster 
           
Lohheide , 25.01.2010        m.W.d.G.B. 
Ort  Datum der Ausfertigung  Der Bezirksvorsteher 
 
Die vorstehende 2. Nachtragshaushaltssatzung des Gemeindefreien Bezirks Lohheide für das 
Haushaltsjahr 2009 vom 08.12.2009 sowie die Bekanntmachung vom 25.01.2010 ist am 05.02.2010 
im Amtsblatt für den Landkreis Celle Nr. 1 bekannt gegeben worden. 
 
Lohheide, den 18.02.2010 
 
Der Bezirksvorsteher 
Des Gemeindefreien Bezirks  
Lohheide 
m.W.d.G.b. 
 
gez. Köster    L.S. 
 
Köster         
 
 

Erinnerung der Bezirkskasse  
 
Die Bezirkskasse Lohheide erinnert daran, dass nach Maßgabe der für das Jahr 2010 erteilten Be-
scheide Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren zum 28. Februar 2010 bzw. 01.03.2010 (siehe 
Bescheid) fällig  werden. Wir weisen darauf hin, dass es sich bei den Beschei den für Grund- 
und Hundesteuer um Dauerbescheide handelt, die zum 15.02.2010 fällig werden. Bis zum Er-
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halt eines neuen Bescheides gilt für die Folgejahre  die bisherige Fälligkeitsfestsetzung.  Wer 
der Bezirkskasse noch keine Einzugsermächtigung erteilt hat, wird gebeten, diesen Zahlungstermin 
unbedingt zu beachten. Rückständige Beträge müssen im Verwaltungszwangsverfahren beigetrie-
ben werden. Neben Säumniszuschlägen fallen dadurch weitere Kosten an. 
 
 

Beschneiden und Fällen von Bäumen und Sträuchern ab  1. März verboten  
 
Vom 1. März bis 30. September  dürfen Hecken, Gebüsch und Röhricht und außerhalb des Waldes 
stehende Bäume nicht mehr zurück geschnitten, gefällt, gerodet oder sonst beschädigt oder zerstört 
werden. Darauf hat der Landkreis Celle wieder hingewiesen. Bäume mit Horsten und Bruthöhlen 
dürfen auch innerhalb des Waldes nicht gefällt werden. Verstöße gegen diese Bestimmungen des 
Niedersächsischen Naturschutzgesetzes können mit einer nicht unerheblichen Geldbuße geahndet 
werden. 
 
Diese Regelung zum Schutz der Lebensstätten unser frei lebenden Tierwelt gilt zwar nur für die 
„freie Natur“, der Landkreis bittet jedoch die Bevölkerung in den bebauten Ortslagen, ebenfalls 
Rücksicht zu nehmen. Auch Hecken, Gebüsch und Bäume in Gärten, am Haus und am Straßenrand 
sind unverzichtbare Lebens- und Brutstätten für eine Vielzahl von Tieren 
 
 

Feld- und Forstgefährdung beim Umgang mit Feuer  
( § 35 NWaldLG)  

 
In der Zeit vom 1. März bis 31. Oktober  darf in einem Wald, einem Moor, in einer Heide oder in 
gefährlicher Nähe davon kein Feuer angezündet  oder geraucht werden. Das Grillen ist nur auf 
Grillplätzen gestattet, die die waldbesitzende oder sonstige grundbesitzende Person angelegt hat. 
 
Verstöße gegen diese Schutzvorschriften stellen Ordnungswidrigkeiten dar, die auch, wenn eine 
Handlung fahrlässig begangen wird, mit Geldbuße geahndet werden können. 
 
 

Niedersächsisches Gesetz über den Wald und die Land schaftsordnung  
Verhalten in der freien Landschaft  

(§ 33 Abs. 1 NWaldLG)  
 

In der Zeit vom 1. April bis zum 15. Juli  (Brut- und Setzzeit) dürfen Hunde  im Wald und in der frei-
en Landschaft nur an der Leine  geführt werden. Dies gilt nicht für Hunde zur rechtmäßigen 
Jagdausübung bzw. für Hunde, die von der Polizei als Diensthunde verwendet werden. 
 
 

           DER  LANDKREIS  CELLE  INFORMIERT  
 

   
Die "Filmklappe" startet in die zweite Runde  

 
Celle (lkc). Zum zweiten Mal können Schülerinnen und Schüler des Landkreises Celle am Kurz-
Filmwettbewerb „Filmklappe" teilnehmen. „Nach dem tollen Erfolg im letzten Jahr hoffen wir wieder 
auf großes Interesse der Jugendlichen", so der Medienpädagoge Hans-Joachim Ebert aus dem Me-
dienzentrum Celle. „Wir freuen uns auf die kreativen Ideen der Jungfilmer und stehen bei Fragen 
zum Umgang mit der Kamera oder zum Schneiden von Filmen gerne mit Rat und Tat zur Seite", so 
Ebert weiter. 
 
Bewertet werden die Filme zum Beispiel nach Originalität, schauspielerisch-kreativer Umsetzung 
und Einsatz filmgestalterischer Mittel. Welches Thema bei dem Dreh behandelt wird, ist ganz den 
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jungen Regisseuren überlassen, es sollte aber eine in sich geschlossene Geschichte zu erkennen 
sein. 
 
Der Erstentscheid des Wettbewerbs findet zusammen mit Filmemachern aus der Region Hannover 
zuerst auf regionaler Ebene statt. Damit jede Altersklasse gewinnen kann, gibt es die Kategorien 
„Kita/Grundschule, Förderschule, 5./6. Klasse, Sekundarstufe I und Sekundarstufe II". Eine fach-
kundige Jury ermittelt dann die Sieger. Den Gewinnern winkt ein Preisgeld in Höhe von 200 Euro1 
und zudem noch die Nominierung für die im Herbst 2010 stattfindende „Filmklappe Niedersachsen" 
in Aurich, die unter der Schirmherrschaft der Kultusministerin Elisabeth Heister-Neumann steht. A-
ber auch über einen zweiten Platz können sich die Jungfilmer freuen: Kinogutscheine der Kammer-
lichtspiele Celle inklusive einem Getränk für einen schönen Kinotag gibt es zu gewinnen. 
 
Zu beachten ist, dass der Film eine Länge von 15 Minuten nicht überschreiten und sauber geschnit-
ten und vertont sein sollte. Eine begrenzte Anzahl von Schnittplätzen steht nach Absprache im Me-
dienzentrum Celle zur Verfügung. 
 
Einsendeschluss für alle Filme ist der 30.04.2010. Ansprechpartner für alle Rückfragen und Bera-
tung beim Landkreis Celle ist der Medienpädagoge im Medienzentrum Hans-Joachim Ebert. Weitere 
Informationen auch unter www.filmklappe.com oder www.medienzentrum-celle.de 
 
 

Bei extremen Wetterlagen: Eltern entscheiden selbst  über den Schulbesuch ihrer Kinder  
 

Celle (lkc). Im Winter sind bei Schnee und Eis frühmorgens im Rundfunk gelegentlich Meldungen 
über den Unterrichtsausfall an Schulen oder auch über die Einstellung der Schülerbeförderung zu 
hören. Plötzlich auftretendes Glatteis oder Eisregen, starke Schneefälle oder auch heftige Stürme 
können dazu führen, dass der Schulweg an einigen Stellen zu gefährlich ist. Trifft diese Situation für 
das gesamte Kreisgebiet zu, ordnet der Landkreis Celle den Unterrichtsausfall oder die Einstellung 
der Schülerbeförderung an. Dann findet an allen betroffenen Schulen an diesem Tag kein Unterricht 
statt. 
"Allerdings kann es auch sein, dass nur Teilgebiete des Landkreises von extremen Witterungsver-
hältnissen betroffen sind, aber nicht alle Schulen oder die Mehrzahl der Schüler. In diesem Fall ist 
es nicht verhältnismäßig, den gesamten Unterricht oder die Schülerbeförderung ausfallen zu las-
sen", erläutert Reinhard Toboll, der für die Schulen des Landkreises zuständige Amtsleiter. Und 
führt fort: "Eltern haben bei für den Schulweg gefährlichen Wetterverhältnissen aber die Möglichkeit 
und auch das Recht, selbst zu entscheiden, ob sie den Schulweg ihres Kindes für zumutbar oder 
aber für zu gefährlich halten." Im letzteren Fall dürfen sie ihren Nachwuchs in eigener Verantwor-
tung zu Hause behalten. Die Schule ist hiervon aber sofort telefonisch zu unterrichten. 
 
Ausdrücklich weist das Schulamt des Landkreises Celle darauf hin, dass von diesem Elternrecht nur 
dann Gebrauch gemacht werden darf, wenn der Schulweg für das Kind auf Grund einer extremen 
Wettersituation zu gefährlich ist. Allgemeine Witterungsunbilden wie Dunkelheit, Regen oder leichter 
Schneefall rechtfertigen es nicht, Schüler vom Unterricht fern zu halten. 
 
 

Ferienbörse 2010 des Landkreis Celle  
 

Celle (lkc). Auch für das Jahr 2010 hat das Jugendamt des Landkreises Celle wieder ein über 
zwanzig Seiten starkes Heft mit Ferientipps für Kinder, Jugendliche und Familien zusammengestellt. 
Die Broschüre im DIN A 4-Format liegt ab sofort kreisweit kostenlos in Jugendtreffs, Rathäusern, 
Bürgerinformationen und Schulsekretariaten bereit. 
 
Die Palette der Angebote umfasst Freizeiten, Abenteuerreisen und Sprachreisen genauso wie In-
formationen zur Aus- und Fortbildung von JugendleiterInnen und Angebote der kommunalen Ju-
gendtreffs im Landkreis Celle. Mit weit über 150 Veranstaltungen werden Familien, Kinder und Ju-
gendliche gleichermaßen angesprochen. Ebenso enthält die Broschüre Informationen zum „Celler 
Musicalbus" und den Angeboten des Jugendamtes des Landkreises Celle. 
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Viele der Angebote werden von örtlichen Vereinen und Institutionen im Landkreis Celle durchge-
führt, die mit ihrem hohen ehrenamtlichen Engagement diese Aktionen für Kinder und Jugendliche 
erst möglich machen. 
 
Erhältlich ist das Heft auch direkt beim Jugendamt im Kreishaus in Celle. Ein Postversand ist leider 
nicht möglich. Die Ferienbörse 2010 ist auch unter der Internetadresse www.landkreis-
celle.de/jugendamt abrufbar. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jugendamtes informieren 
darüber hinaus über weitergehende Reisemöglichkeiten. Sie sind erreichbar im Kreishaus (Trift 26 
in Celle) oder unter Telefon (05141) 916-125 und 916-399. 
 
 

Neue Veranstaltung in der Reihe "Mehr Frauen in die  
Kommunalpolitik - die Chancen stehen gut"  

 
Celle (lkc). Auch im Februar 2010 gibt es wieder eine Veranstaltung der Reihe „Mehr Frauen in die 
Kommunalpolitik - die Chancen stehen gut!". Ziel ist es, Frauen, die Interesse am kommunalen Ge-
schehen haben, den Einstieg in die Politik zu ermöglichen - auch und besonders im Hinblick auf die 
Kommunalwahlen 2011. 
 
Nachdem die Teilnehmerinnen an den vergangenen Terminen ein Bündel aus Kompetenzen zum 
Thema Körpersprache, Selbstdarstellung und Networking erhalten haben, wird es nun konkret: Wie 
funktioniert eigentlich ein Landkreis? Welche Aufgaben erfüllt der Landkreis für die Menschen? 
 
Am 16. Februar erläutert Landrat Klaus Wiswe die Aufgaben und Strukturen des Landkreises. Nach 
dem theoretischen Teil haben die Teilnehmerinnen die Möglichkeit ausgewählte Bereiche der Ver-
waltung zu besichtigen. 
 
„Der Landkreis Celle stellt sich vor - Aufgaben und Strukturen des Landkreises": Dienstag, 16. Feb-
ruar, 9:00 bis 12:00 Uhr, Alter Kreistagssaal, Speicherstr. 2. 
 
Der Besuch ist kostenfrei, eine Anmeldung bei der VHS ist aufgrund der begrenzten Plätze erforder-
lich. 
 
Eingeladen sind alle Interessierten, auch wenn sie an den vergangenen Terminen nicht teilnehmen 
konnten. 
 
Nähere Informationen erhalten Sie im Programmheft der VHS Celle. Anmeldungen nimmt die VHS 
Celle unter 05141/9298-0 oder anmeldung@vhs-celle.de entgegen. 
 
 

Neue Bilderausstellung in der Kreisverwaltung überg eben 
 

Celle (lkc). Erster Kreisrat Matthias Krüger hat heute aus den Händen von Schulleiter Werner Hent-
schel eine neue Ausstellung mit Bildern von Schülern der Grund-, Haupt- und Realschule Wietze 
entgegengenommen. Die Bilder bieten viele verschiedene Motive aus den Klassen 2 bis 10 an und 
zeigen u. a. Werbeplakate mit fantasievollen Motiven Caspar David Friedrich's, wilde Tiere in Afrika 
oder enträtseln die Frage, woher eigentlich das Lächeln der berühmten Mona Lisa stammt. 
 
Die Ausstellung kann bis zum Beginn der Sommerferien in den Räumen der Kreisverwaltung, Spei-
cherstraße 2, besichtigt werden. 
 
 

Vorbeugung der Manipulation durch Medien -  
Medienzentrum Celle verleiht Niedersächsischen Film kanon  

 
Celle (lkc). In der pädagogischen Arbeit an Schulen nimmt die Filmanalyse eine immer größer wer-
dende Rolle ein. „Schüler, die bewusstes Schauen gelernt haben, sind weniger anfällig für Manipu-
lationen durch Medien", sagt Hans-Joachim Ebert, medienpädagogische Berater im Medienzentrum 
Celle. 
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Um diesem Ziel einer medienkompetenten Schülerschaft näher zu kommen, arbeitet seit nunmehr 2 
Jahren eine Gruppe von Medienpädagogen an der Erstellung eines Filmkanons. Jedes Jahr werden 
3 Filme, die für die inhaltliche und künstlerische Entwicklung des Films beispielhaft sind, in den Ka-
non aufgenommen. Die ausgewählten Spielfilme sollen helfen die Filmanalyse als Unterrichtsge-
genstand in unterschiedlichen Fächern zu etablieren. So werden im Laufe der Jahre unter Beach-
tung der verschiedenen Schulstufen Filme für die Fächer Deutsch, Fremdsprachen, Kunst, Musik, 
Geschichte und Kommunikation angeboten. 
 
Auch das Medienzentrum des Landkreises Celle beteiligt sich an der Aktion „Niedersächsischer 
Filmkanon", so dass jeder interessierte Lehrer des Landkreises kostenlos die Ausleihe in Anspruch 
nehmen kann. 
 
„Das Besondere an dem in Deutschland bisher einzigartigen Projekt ist, dass es zu jedem Film eine 
extra DVD mit Materialien gibt, die im Unterricht Verwendung finden können", so Ebert. Als Beispie-
le seien hier die Parallelmontage, Möglichkeiten der dramatischen Zuspitzung, Musik im Film, die 
Zeitlupe, der Verbindungsschnitt, die satirische Übertreibung, die Literaturverfilmung und die Kame-
raperspektiven genannt. 
 
Zu den ersten 6 ausgewählten Filmen gehören: „M - eine Stadt sucht einen Mörder", „2001: Odys-
see im Weltraum", „Der Untertan", „Die fabelhafte Welt der Amélie", „Paris, je t'aime", „Azur und 
Asman". 
 
Lehrkräfte aus dem Landkreis Celle können die Filme ab sofort im Medienzentrum in der Trift 30 
kostenlos ausleihen. Weitere Infos unter: www.medienzentrum-celle.de 
 
 

"Hakuna Matata!" - Celler Musicalbus fährt zu "Köni g der Löwen" nach Hamburg  
 

Celle (lkc). Der Musicalbus des Jugendamtes des Landkreises Celle lädt am 12.05.2010 (Tag vor 
Christi Himmelfahrt) zum Besuch des beliebten Musicals „König der Löwen" nach Hamburg ein. 
 
Das Musical erzählt die Geschichte vom ewigen Kreislauf des Lebens als inspirierendes Bühnener-
lebnis. Es ist eine Geschichte vom Erwachsenwerden, von der Verantwortung gegenüber Anderen, 
dem Miteinander von Generationen und dem natürlichen Lauf der Dinge. 
 
Die betreute Busfahrt ist ausschließlich für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ab 12 Jahren 
gedacht, die noch kein eigenes Einkommen erzielen. Der Preis für Fahrt und Eintritt beträgt deshalb 
„taschengeldfreundliche" 38,10 €. 
 
Gestartet wird am Mittwoch, 12.05.2010 um 13:50 Uhr in Winsen, weitere Haltestellen werden an-
hand der Anmeldungen eingerichtet. Die Rückkehr ist für ca. 23:30 Uhr geplant. Jugendgemein-
schaften und Vereine können sich auch gerne als Gruppe anmelden. 
 
Anmeldungen und nähere Informationen nimmt das Jugendamt des Landkreises Celle ab sofort 
unter der Nummer (05141) 916-125 oder -399 entgegen. 
 
 

Angebot der Erziehungsberatungsstelle für Eltern vo n AD(H)S-Kindern  
 

Celle (lkc). In der Erziehungsberatungsstelle des Landkreises Celle beginnt nach den Osterferien 
wieder ein Seminar für Eltern, bei deren Kindern AD(H)S diagnostiziert wurde. Das Aufmerksam-
keitsdefizit-Syndrom (mit oder ohne Hyperaktivität) ist heutzutage eine der häufigsten Entwicklungs- 
und Verhaltensauffälligkeiten im Kindes- und Jugendalter. 
 
Für die meisten Eltern bedeutet es eine große Herausforderung, ein Kind mit AD(H)S zu haben. Die 
ständige Unruhe, das permanente Ignorieren von Regeln und die mangelnde Konzentrationsfähig-
keit ihres Kindes führen bei Eltern nicht selten zu Resignation und Hilflosigkeit. Hier will das Seminar 
der Erziehungsberatungsstelle den Eltern Hilfestellung und Anregung für einen guten Umgang mit 
ihren Kindern geben. 
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Neben der Vermittlung von Informationen zum Thema AD(H)S soll es vor allem um Fragen aus dem 
alltäglichen Zusammenleben gehen: Wie erreiche ich, dass mein Kind auf mich hört? Wie reduziere 
ich Stress und Auseinandersetzungen? Welche Unterstützung ist sinnvoll bei Hausaufgaben- und 
Schulproblemen? Die Teilnehmer erhalten fundierte Informationen, können sich austauschen und 
bekommen praktische Tipps. 
 
Eingeladen sind alle Eltern aus dem Landkreis Celle, die sich im Zusammenleben mit ihren von 
AD(H)S betroffenen Kindern Veränderungen wünschen. Voraussetzung ist, dass für die Kinder eine 
ärztliche AD(H)S Diagnose vorliegt und sie im Grundschulalter sind. 
 
Das Seminar wird geleitet von Anja Werner (Ergotherapeutin, Diplompsychologin) und Silke Lösser-
Heiden (Diplompsychologin). Es wird an neun Abenden in den Räumen der Erziehungsberatungs-
stelle, Denickestraße 110b, stattfinden und beginnt am 12. April. Die Teilnahme ist kostenlos, eine 
kontinuierliche Mitwirkung wird aber erwartet. 
 
Telefonische Anmeldungen sind in der Beratungsstelle ab sofort möglich (montags bis freitags von 
09.00 bis 12.00 Uhr und montags bis donnerstags von 14.00 bis 18.00 Uhr unter der Rufnummer 
(05141) 42063. 
 
 

Fotowettbewerb "125 Jahre Landkreis Celle" - Inform ationen jetzt auch online  
 

Celle (lkc). Anlässlich des 125. Geburtstages des Landkreises Celle lädt Landrat Klaus Wiswe alle 
Bürgerinnen und Bürger des Kreises zur Teilnahme an einem Fotowettbewerb ein. Unter dem Motto 
„Ereignisse haben viele Gesichter - 125 Jahre Landkreis Celle" werden ausdrucksstarke und ideen-
reiche Fotografien gesucht. 
 
Welche Motive auf den Bildern zu sehen sind, ist ganz und gar den Fotografinnen und Fotografen 
überlassen. Allerdings muss ein direkter Bezug zum Landkreis Celle zu erkennen sein. Gesucht 
werden Aufnahmen aus dem Arbeits-, Sport- und Freizeitleben, aber auch Fotografien von Land-
schaften, Häusern, Denkmälern oder Wahrzeichen. 
 
Alle Informationen dazu können sich Interessierte nun im Internet durchlesen. Auf der Homepage 
des Landkreises (www.landkreis-celle.de) ist neben weiteren Informationen auch eine Teilnahme-
bestätigung zum Ausdrucken bereitgestellt. Zusammen mit den eingereichten Fotografien muss 
diese vollständig ausgefüllt und unterschrieben eingereicht werden. 
 
Den Gewinnern des Wettbewerbes winken tolle Preise. Als Hauptpreis gibt es eine Finnland-Reise 
für 2 Personen in die Partnerstadt Tuusula und nach Helsinki im Wert von 1.500 € zu gewinnen. 
Dem Gewinner des zweiten Platzes winkt ein Wellness-Wochenende im Landkreis Celle für zwei 
Personen im Wert von 350 €, der Gewinner oder die Gewinnerin des dritten Platzes kann sich über 
einen Einkaufgutschein im Wert von 150 € freuen. Die besten 125 Fotos werden außerdem zu einer 
Ausstellung zusammengefasst und öffentlich im Landkreis ausgestellt. 
 
Der Einsendeschluss ist der 30. Juni 2010. Einsendungen sind an den Landkreis Celle - Pressestel-
le -, Stichwort „Fotowettbewerb 2010", Trift 26, 29221 Celle zu schicken. 
 
 

125 Jahre Landkreis Celle: „Mit Opas Triebwagen in die Kreisstadt“  
 
Celle (lkcelle). Der Landkreis macht’s möglich: Zum großen Bürgerfest am 5. Juni 2010 wird ein his-
torischer Nahverkehr eingerichtet, so wie ihn viele aus früheren Tagen noch kennen. Passend zum 
125jährigen Jubiläum des Landkreises wird eine Zuggarnitur mit historischer Diesellok, zwei Diesel-
triebwagen und zwei historischen Überlandbussen auf Gleisen der Ost-hannoverschen Eisenbahn 
und den Kreisstraßen fahren. 
 
„Die frühen 1960er Jahre sollen aber auch gelebt werden“, so Karsten Hälbig, der Organisator der 
„Zeitreise“ beim Landkreis Celle. „Wir wünschen uns viele Passagiere in zeitgenössischer Kleidung 
aus den 1950er oder 60er Jahren.“ Einige Celler „Originale“ sollen sich unter die Fahrgäste mischen 
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und an die Zeit erinnern, als die „Kleinbahn“ in der Personenbeförderung noch ein wichtiger Faktor 
war. 
 
Der Landkreis Celle sucht daher Freiwillige, die Spaß daran haben und bereit sind, in einem histori-
schen Kostüm oder originellen Outfit vergangener Zeiten und damit kostenfrei mitzu-fahren. Interes-
sierte, die am Tag des Bürgerfestes gerne eine solche Rolle übernehmen möchten, können sich ab 
sofort bei Karsten Hälbig, unter Tel. (05141) 916-445 oder Karsten.Haelbig@lkcelle.de melden. 
 
Landkreis Celle 
- Pressestelle - 
Trift 26, Gebde 1 
29221 Celle 
Telefon: 05141 / 916 444, 05141 / 916 326 
Fax: 05141 / 916 102 
E-Mail: Pressestelle@lkcelle.de 
 
  

Von anderen Stellen  
 

Gedenkstätte Bergen-Belsen  
 

Programm Februar und März 2010  
 

Sonntag, 21.02.2010 um 11.00 Uhr 
Zwischen Hoffnung und Verzweiflung  
Bilder und Dokumente zur Geschichte der Kasztner-Gr uppe im Konzentrationslager Bergen-
Belsen 
Vorgestellt von Dr. Thomas Rahe und Christian Wolpers 
Samstag, 06.03.2010 um 14.00 Uhr 
Die Entstehung der Gedenkstätte Bergen-Belsen 
Führung mit Martina Staats über das Gelände des ehemaligen Lagers 
 
Sonntag, 07.03.2010 um 11.00 Uhr 
Film und Gespräch mit dem Regisseur Rolf Schübel 
„Gloomy Sunday“ – Ein Lied von Liebe und Tod 
Ein erfolgreicher Industrieller aus Deutschland feiert seinen 80. Geburtstag – in eben jenem Buda-
pester Lokal, das er vor und im Zweiten Weltkrieg oft besucht hatte. Damals hatte er einen lukrati-
ven Handel mit Ausreispapieren für Juden getrieben… 
 
Sonntag, 21.03.2010 um 11.00 Uhr 
Häftlinge aus Frankreich im „Aufenthaltslager“ Berg en-Belsen 
Führung mit Janine Doerry durch das Dokumentationszentrum über das Gelände des ehemaligen 
Lagers 
 
 

Verbraucherzentrale Celle  
 

Auch ohne Trauschein nur einmal GEZ zahlen  
Zuviel gezahlte Rundfunkgebühr zurückfordern  

 
Eingetragene Lebenspartnerschaften werden bei der Anmeldung von Rundfunk- und Fernsehgerä-
ten mit Ehegatten gleichgestellt. So hat es das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG,  
Urt. vom 29.04.2009 – 6 C 33.08) entschieden. Von dieser Neuregelung profitieren diejenigen, die in 
einer eheähnlichen oder nichtehelichen Lebensgemeinschaft leben und bislang für ihr Autoradio 
zusätzlich Rundfunkgebühren zahlen mussten. Wer das bislang getan hat, sollte eine Kopie der 
„Partnerschaftsurkunde“ unter Angabe der Teilnehmernummer an die Gebühreneinzugszentrale 
(GEZ) senden, empfiehlt die Verbraucherzentrale Niedersachsen. Das sollte am besten per Ein-
schreiben mit Rückschein gemacht werden. Das betreffende Rundfunkgerät wird dann abgemeldet. 
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Etwa zuviel gezahlte Rundfunkgebühren werden ab Beginn der eingetragenen Lebenspartnerschaft 
zurückerstattet – maximal für drei Jahre plus des laufenden Kalenderjahres.  
„Verbraucher in eingetragenen Lebenspartnerschaften sollten diese neue Regelung nutzen und zu-
viel gezahlte Rundfunkgebühr von der GEZ zurückverlangen, soweit Ihr Rückforderungsanspruch 
noch nicht verjährt ist“, rät Kathrin Körber von der Verbraucherzentrale Niedersachsen.  
 
Den Beratungsservice „Rundfunkgebühren“ gibt es landesweit unter der kostengünstigen Telefon-
nummer 0551 - 2934148: montags, dienstags, freitags von 10 bis 14 Uhr.  
 
 

Leitfaden zur sicheren Geldanlage  
Faltblatt gibt allgemeineTipps und Hinweise  

 
Geldanlage ist eine komplizierte Angelegenheit und Vertrauenssache. Die Finanzmarktkrise hat 
zudem viele Sparer und Anleger tief verunsichert. Viele fragen sich, welche Anlagen in der heutigen 
Zeit überhaupt noch sicher sind und ob man seinem Bankberater noch vertrauen kann? Diese Fra-
gen sind offenbar auch nach mehr als einem Jahr Finanzmarktkrise berechtigt, denn Bankberatung 
ist nach wie vor mangelhaft. Zu diesem Ergebnis kommt jedenfalls der gerade veröffentlichte Test 
der Stiftung Warentest zur Qualität der Anlageberatung. Damit eine passende Geldanlage nicht län-
ger zur Glückssache wird, hat die Verbraucherzentrale Niedersachsen den kleinen Leitfa-
den*„Sichere Geldanlagen“ erarbeitet. Das Faltblatt zeigt, wie man die schlimmsten Fehler und Fal-
len bei der Geldanlage vermeidet. Es ist kostenlos in der Verbraucherzentrale Celle in der Schuhstr. 
40 erhältlich. Weitere Informationen zum Thema sowie anbieterunabhängige Beratung nach Ter-
minvereinbarung rund um die Sicherheit von Geldanlagen gibt es ebenfalls in der Beratungsstelle. 
 
Bevor man Geld anlegen möchte, sollten einige wichtige Aspekte beachtet werden: Dazu zählt, dass 
man die persönliche Lebenssituation berücksichtigt, die eigene Risikobereitschaft festlegt und sich 
klar darüber wird, für welches Anlageziel Geld gespart werden soll. Geht es z. B. um den Erwerb 
von Wohneigentum oder die Altersvorsorge? Sind Einkommen und Arbeitsplatz sicher? Neben die-
sen grundsätzlichen Fragen gibt das Faltblatt in verständlicher und kurzer Form außerdem Tipps 
und Hinweise zu den unterschiedlichen Einlagensicherungssystemen wie gesetzliche Einlagensi-
cherung, freiwillige Sicherungssysteme und Staatsgarantie. Welche Geldanlagen als sicher bzw. 
nicht besonders geschützt gelten, können Leser ebenfalls aus der kleinen Broschüre erfahren. „Nur 
wer sich umfassend in Ruhe informiert und solche Produkte auswählt, deren Funktionsweise, Risi-
ken, Kosten und Gebühren wirklich verstanden werden, kann für sich die richtige Anlageentschei-
dung treffen“, sagt Andreas Gernt, Finanzexperte der Verbraucherzentrale Niedersachsen. 
 
 

Energieberatung der Verbraucherzentrale informiert : 
„Wärmepumpen für Neu- und Altbau ?“  

 
Die Verbraucherzentrale Niedersachsen bietet umfassende Informationen über den Einsatz von 
Wärmepumpen für Heizung und Warmwasserbereitung. Seit einigen Jahren liegen Wärmepumpen 
zur Beheizung von Wohngebäuden im Trend. Gut konzipierte Anlagen benötigen nur rund 25 Pro-
zent Energie, um 100 Prozent Wärme bereitzustellen. 
 
Sie können unter Umständen eine Alternative zu den klassischen Wärmeerzeugern darstellen. 
Wärmepumpen sind in der Anschaffung recht hoch. Ob der Einbau einer Wärmepumpe lohnt, und 
welche Wärmepumpenart sich empfiehlt, ist nur im Einzelfall zu beurteilen, da insbesondere die 
Randbedingungen immer sehr unterschiedlich sind. 
 
Ausführliche Beratungen zu diesem Thema bietet die unabhängige Energieberatung der 
Verbraucherberatung in Celle in der Schuhstr. 40. 
 
Termine : Dienstag, 02.März und 16.März.2010 
Kostenbeitrag : 5,00 Euro 
Telefonische Anmeldung : 05141/28271 (dienstags von 10 – 14 Uhr) 
                                           oder  0511/9119611   
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Fahrgastrechte fahren Schlitten  
Zugreisende können Entschädigungen verlangen  

 
Seit Tagen hält der Winter auch die Züge der Deutschen Bahn fest im Griff. Verspätungen und Aus-
fälle sind an der Tagesordnung. Viele Reisende müssen sich deshalb in Geduld üben. Für klirrende 
Kälte und Schneemassen kann auch die Bahn nichts. Wohl aber für technische Störungen und die 
oft mangelhaften Informationen über Anschluss- bzw. Weiterfahrtmöglichkeiten oder über die neuen 
Fahrgastrechte. Seit Juli vergangenen Jahres sind viele Fahrgastregeln gesetzlich festgeschrieben. 
Darauf verweist die Verbraucherzentrale und empfiehlt Bahnkunden, Entschädigungen geltend zu 
machen.  
 
Fahrgäste haben Rechte 
Ist beispielsweise im Fernverkehr erkennbar, dass der Zielbahnhof mit mehr als 60 Minuten Verspä-
tung erreicht wird, können Reisende von der Fahrt ganz absehen oder sie vorzeitig abbrechen, zum 
Ausgangsbahnhof zurückfahren und die volle Erstattung des Fahrpreises verlangen. „Wer weiter 
fährt, aber mit Verspätung am Zielbahnhof ankommt, kann eine Entschädigung in Höhe von 25 Pro-
zent des Fahrkartenpreises ab 60 Minuten Verspätung verlangen und ab 120 Minuten Verspätung 
sogar 50 Prozent“, sagt Kathrin Körber von der Verbraucherzentrale. Eine gleichzeitige Erstattung 
und Entschädigung für die gleiche Fahrt ist ausgeschlossen. Diese Ansprüche stehen dem Verbrau-
cher nicht zu, wenn er vor dem Kauf der Fahrkarte von der Verspätung wusste, zum Beispiel am 
Fahrkartenschalter davon in Kenntnis gesetzt wurde. Körber rät: „Verbraucher sollten sich grund-
sätzlich die Verspätung schriftlich bestätigen lassen. Das Zugbegleitpersonal bestätigt in der Regel 
nur die Verspätung des eigenen Zuges, alternativ ist auch eine Bestätigung auf dem Bahnsteig oder 
an den Fahrkartenschaltern möglich. Wird nichts bestätigt, sollten sich Zugreisende an das Eisen-
bahnbundesamt richten, diese können den Zugverlauf problemlos verfolgen.“  
 
Schwierig sind zurzeit die Verspätungen aus dem norddeutschen Raum. Starker Schneefall und -
verwehungen sowie extremer Wind lassen Weichen und Oberleitungen vereisen. Das Eisenbahnun-
ternehmen haftet nämlich nicht, wenn die Störungsursache außerhalb des Eisenbahnbetriebes liegt 
und diese nicht vermieden bzw. abgewendet werden konnte. „Verbraucher sollten in jedem Fall ei-
nen Antrag auf Schadenersatz stellen, wenn die Ursache der Störung nicht ganz klar ist, denn für 
einsatz- und fahrbereite Züge hat die Bahn zu sorgen“, empfiehlt Rechtsexpertin Körber. Zu einer 
reibungslosen Bearbeitung der Fahrgastrechte sollten Verbraucher das Fahrgastrechte-Formular 
(www.fahrgastrechte.info) verwenden und für die eigenen Unterlagen kopieren. Die Beschwerde ist 
entweder an das Service-Center-Fahrgastrechte, 60647 Frankfurt am Main (portofrei) oder an das 
Eisenbahnbundesamt, Heinemannstraße 6, 53175 Bonn zu senden. 
 
 

Aus den Vereinen  
 

Deutsches Rotes Kreuz  
 

Einladung zum Blutspenden  
 
Der nächste Termin zur Blutspende findet statt am: 
 

Mittwoch, dem 24. März 2010 
in der Zeit von 17.00 – 20.00 Uhr 

Grundschule Lohheide, Schulweg 16 
 
Zur Teilnahme ist jeder Gesunde im Alter von 18 – 65 Jahren herzlich eingeladen. Verehrte Hassel-
horsterinnen und Hasselhorster, lassen auch Sie uns einen Beitrag zum Überleben unter anderem 
auf unseren Straßen durch eine Blutspende leisten. Bitte kommen Sie und helfen mit. Jede einzelne 
Spende ist kostbar wie das eigene Leben 
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Altkleidersammlung  
 
Am Sonnabend, den 6. März 2010, führt die Sozialgruppe des DRK Ortsvereins in Hasselhorst wie-
der eine Sammlung von Altkleidern durch. Das übliche Verpackungsmaterial (Kleidersäcke) geht 
den Haushalten rechtzeitig zu. Auch Schuhe werden eingesammelt. Bis 8.00 Uhr sollten die Kleider 
verpackt, die Schuhe paarweise gebündelt an die Straße gestellt werden. Bitte nur brauchbare Sa-
chen abgeben! 
 
 

Freiwillige Feuerwehr Lohheide  
 

Abfuhrtermine Papiertonne (Firma Cohrs)  
 

Freitag, 29.01.2010 
Freitag, 26.02.2010 
Freitag, 26.03.2010 
Freitag, 23.04.2010 
Freitag, 21.05.2010 
Freitag, 18.06.2010 
Freitag, 16.07.2010 
Freitag, 13.08.2010 
Freitag, 10.09.2010 
Freitag, 08.10.2010 
Freitag, 05.11.2010 
Freitag, 03.12.2010 

Donnerstag, 30.12.2010 
 

jeweils ab 07:00 Uhr 
 

Termine für die Altpapiersammlung  
 

Freitag, 19.03.2010 
Freitag, 16.04.2010 
Freitag, 07.05.2010 
Freitag, 18.06.2010 
Freitag, 06.08.2010 
Freitag, 17.09.2010 
Freitag, 08.10.2010 

 
 

Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr L ohheide  
 
Am 15.01.2010 fand um 19 Uhr die diesjährige Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Lohheide 
im Gerätehaus statt. Am 31.12.2009 verzeichnete die FFW einen Mitgliederstand von 25 aktiven 
Mitgliedern, 20 Mitgliedern in der Jugendfeuerwehr, 12 Mitglieder in der Altersabteilung sowie 103 
passiven Mitgliedern. Unter anderem führte die Wehr im vergangenen Jahr das Osterfeuer sowie 
den Laternenumzug durch. Bei der Ferienpassaktion 2009 beteiligte sich die Wehr mit einer Fahrt in 
den Hansa Park. 
 
Der Gemeindebrandmeister Michael Hilpert sprach von einem ruhigen Einsatzjahr 2009. Lediglich 
zu 2 Brandeinsätzen und 3 technischen Hilfeleistungen musste die Wehr im zurückliegenden Jahr 
ausrücken. Insgesamt wurden bei Übungsdiensten, Einsätzen, Veranstaltungen, Sitzungen, Lehr-
gängen, Arbeitsdiensten und vorbereiten der Dienste mehr als 6280 Stunden ehrenamtliche Arbeit 
geleistet. Ausrüstung und Bekleidung wurden, wie im Haushalt 2009 ausgewiesen, beschafft. Wei-
terhin wurden von einigen Kameraden Lehrgänge auf Kreisebene besucht. 
 
Im März hatten die Atemschutzgeräteträger die Möglichkeit in einem Brandschutzübungscontainer 
auf dem Gelände der Truppenübungsplatzfeuerwehr Bergen unter realistischen Voraussetzungen 
zu trainieren. Im September wurde ein Ausflug in den Wildpark Müden durchgeführt. Hier konnte 
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man den Tierpark besichtigen oder seinen Mut und seine Geschicklichkeit auf dem Kletterparcours 
beweisen. 
 
Geehrt wurden Heinrich Heins für 50jährige Mitgliedschaft und Herbert Wolff für 60jährige Mitglied-
schaft. Der stellv. Gemeindebrandmeister Torsten Meyer wurde zum Hauptlöschmeister befördert. 
Der ehem. BV, Herr Adam, wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Frank Baumung wurde zum Grup-
penführer gewählt und Michael Glenewinkel wurde zum Schriftführer wieder gewählt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Heinrich Heins                               Wilhelm Adam          Frank Baumung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            Torsten Meyer                                    Michael Glenewinkel 
 
 

Siedler– u. Schützengemeinschaft Hasselhorst e.V.  
 

„Blaue Stunde“ im Sportheim am 09. April 2010  
 

lädt alle Mitglieder und Nichtmitglieder zu einer „Blauen Stunde„ herzlich ein. 
Alle Bewohner, Freunde und Bekannte sind willkommen. 
Für einen Kostenbeitrag von 10,00 € wird ein Preisschießen angeboten, ein kleiner Imbiss gereicht 
und selbstverständlich sind alle Getränke frei. 
 
Beginn: 19.30 Uhr 
Ende   : ca. 23.00 Uhr 
 
Wir würden uns freuen Sie am 09.04.10 begrüßen zu dürfen. 
 
Der Vorstand der 
Siedler– u. Schützengemeinschaft 
 

Impressum: Herausgeber, Verlag und Vertrieb: 
 Gemeindefreier  Bezirk Lohheide, Kirchweg 8, 29303 Lohheide, Tel. 05051/ 98670 

Verantwortlich für den Gesamtinhalt: Kommissarischer Bezirksvorsteher Hillrich Köster  


